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"Ab-Hof-Verkauf von Milch nicht durch Bürokratie kaputt machen - Ausnahme von der Mess- und

Eichverordnung für "Milchtankstellen" durchsetzen!"
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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Leopold Herz, Johann Häusler, Prof. (Univ. Li-
ma) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Gün-
ther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gottstein, 
Joachim Hanisch, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jut-
ta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Ab-Hof-Verkauf von Milch nicht durch Bürokratie 
kaputt machen – Ausnahme von der Mess- und 
Eichverordnung für „Milchtankstellen“ durchset-
zen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bun-
desebene für die Aufnahme von Messgeräten zum 
Verkauf von Milch ab Hof („Milchtankstellen“) in die 
Anlage 1 (Ausnahmen) der Verordnung über das In-
verkehrbringen und die Bereitstellung von Messgerä-
ten auf dem Markt sowie über ihre Verwendung und 
Eichung (Mess- und Eichverordnung – MessEV) ein-
zusetzen. 

Des Weiteren wird die Staatsregierung aufgefordert, 
auf Anweisungen zur Umsetzung dieser Verordnung 
bis zur Klärung dieses Sachverhalts zu verzichten. 

Begründung: 

Da Milchautomaten als Messgeräte zur Bestimmung 
des Volumens eingesetzt werden, unterliegen sie dem 
Mess- und Eichgesetz (MessEG) sowie der Mess- 
und Eichverordnung (MeseEV) und müssen dadurch 
gesetzliche Anforderungen erfüllen. Unter anderem 
muss jedes Messergebnis dauerhaft aufgezeichnet 
werden und dem Kunden ein Druckbeleg zur Verfü-
gung gestellt werden. Aktuell werden von Seiten der 
Ämter die Betreiber von Milchtankstellen unter Ver-
weis auf diese Gesetzeslage aufgefordert, ihre Milch-
tankstellen nachzurüsten. Die technische Umsetzung 
dieser Forderung ist für die Betreiber mit hohen Kos-
ten verbunden. Gerade ältere Geräte können nicht 
nachgerüstet werden, weshalb eine kostenintensive 
Neuanschaffung einer Milchtankstelle oder die Aufga-
be dieser Einkommensalternative die Folge wäre. Die 
Mess- und Eichverordnung (MessEV) sieht allerdings 
Ausnahmen vor, die nach unserer Überzeugung auch 
für Milchtankstellen angewendet werden sollten. 
Durch die Aufnahme der Messegeräte zum Verkauf 
von Milch ab Hof in Anlage 1 der MessEV könnten 
Milchtankstellen in Deutschland auch künftig ohne 
Konformitätsbewertung und ohne Eichung verwendet 
werden. Das wurde auch bisher vom Kunden, der 
seine Frischmilch direkt ab Hof an der Milchtankstelle 
gekauft hat, so akzeptiert. Die verkaufte Milchmenge 
wird auch jetzt schon durch einen manipulationssiche-
ren Zähler erfasst und der Kunde prüft die gekaufte 
Milchmenge in der Regel anhand des Füllstands sei-
nes Transportgefäßes selbst nach. Gerade im Hin-
blick auf sinkende Erzeugerpreise müssen Einkom-
mensalternativen in der Landwirtschaft gefördert und 
unterstützt und nicht mit weiteren bürokratischen Ge-
setzesauflagen verhindert werden. 

 



(Beifall bei den GRÜNEN)

Johann Häusler (FREIE WÄHLER): Erstens. Ich 
kann die Entrüstung durchaus verstehen, zum einen 
deshalb, weil einfach bei vielen der Begriff Pflanzen-
schutzmittel automatisch mit Pestiziden gleichgesetzt 
wird und weil sie beides fachlich nicht differenzieren 
können. Ich habe versucht, beides zu differenzieren. 
Diejenigen, die es noch nicht wissen, können es 
nachlesen.

Zweitens. Ich habe auch dargestellt, welche Auswir-
kungen das auf die Flächen, die dann zur Verfügung 
stehen würden, hätte. Sie zeigen sich, wenn man es 
herunterrechnet. Die Zahlen, die ich genannt habe, 
wird, denke ich, auch der Minister belegen können. 
Sie alle sind nämlich veröffentlicht. Ich habe keine 
Zahlen genannt, die nicht veröffentlicht sind. Ich gehe 
davon aus, dass veröffentlichte Zahlen auch stimmen, 
sonst hätte sie irgendjemand widerrufen.

Zum Dritten muss man ganz einfach sagen: Der An-
trag, den ihr gestellt habt, ist von der Idee her richtig. 
Darum habe ich gesagt, der Kerntext des Antrags an 
sich wäre zustimmungsfähig. Das trifft aber nicht für 
die Beschreibung und den Titel zu, die den Antrag 
konterkarieren. Schade, dass ihr nicht in der Lage 
seid, Anträge vernünftig zu formulieren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Danke schön. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir jetzt nicht mehr 
vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir kom-
men zur Abstimmung. Dazu werden die Anträge wie-
der getrennt. 

Zuerst lasse ich über den Antrag der CSU-Fraktion in 
einfacher Form abstimmen. Wer dem Dringlichkeits-
antrag auf Drucksache 17/16798 seine Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. – Das 
sind die CSU-Fraktion und die Fraktion der FREIEN 
WÄHLER. Gegenstimmen bitte. – Die Fraktionen der 
SPD und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gibt es 
Enthaltungen? – Eine Enthaltung bei der SPD-Frak-
tion. Damit ist der Dringlichkeitsantrag angenommen. 

Nun lasse ich, wie bereits zu Beginn der Beratung an-
gekündigt, über den Dringlichkeitsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Drucksa-
che 17/16777 in namentlicher Form abstimmen. Die 
Urnen stehen bereit. Wir geben Ihnen fünf Minuten.

(Namentliche Abstimmung von 18.25 bis 
18.30 Uhr)

Meine Damen und Herren, die Zeit für die Stimmab-
gabe ist um. Ich schließe die Abstimmung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte kurz um Auf-
merksamkeit. Ich schließe die Sitzung jetzt noch nicht, 
weil wir noch Ergebnisse verkünden müssen. Aber 
nach Rücksprache mit den Fraktionen sind wir über-
eingekommen, dass es schon für den nächsten An-
trag mit dem vereinbarten Sitzungsende 19.00 Uhr 
eng wird. Das heißt, wir rufen jetzt keinen Antrag 
mehr auf. Wenn die Ergebnisse der beiden Abstim-
mungen – eines liegt schon bei mir – verkündet sind, 
schließe ich die Sitzung für heute Abend.

(Erwin Huber (CSU): Danke, Herr Präsident!)

Ich gebe jetzt das Ergebnis einer namentlichen Ab-
stimmung bekannt. Da ging es um den Dringlichkeits-
antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Joachim Hanisch und anderer und Fraktion 
(FREIE WÄHLER) betreffend "Klarheit schaffen, Frei-
staat muss in der Verantwortung bleiben! – Unterbrin-
gung anerkannter Flüchtlinge nicht einfach auf Kom-
munen abwälzen!" auf Drucksache 17/16776. Mit Ja 
haben 66 gestimmt, mit Nein haben 73 gestimmt. 
Stimmenthaltungen gab es keine. Damit ist der Dring-
lichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)

Zur namentlichen Abstimmung von soeben, zum 
Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Katharina 
Schulze, Ludwig Hartmann, Gisela Sengl und anderer 
und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) betreffend 
"Ökologische Vorrangflächen ohne Pflanzengifte be-
wirtschaften" auf Drucksache 17/16777: Mit Ja haben 
43 gestimmt, mit Nein haben 83 gestimmt, und es gab 
2 Stimmenthaltungen. Damit ist der Dringlichkeitsan-
trag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 4)

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/16778 mit 17/16784 und 17/16799 mit 
17/16803 werden in die zuständigen federführenden 
Ausschüsse verwiesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf damit die Sit-
zung beenden. Ich bedanke mich für die Mitarbeit und 
wünsche einen schönen Abend. Ich schließe die Sit-
zung.

(Schluss: 18.36 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, 
Florian Streibl, Dr. Leopold Herz u.a. und 
Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/16780 

Ab-Hof-Verkauf von Milch nicht durch Bürokratie kaputt machen - 
Ausnahme von der Mess- und Eichverordnung für "Milchtank-
stellen" durchsetzen! 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durch-
geführt werden: 

1. In Absatz 1 wird nach den Wörtern „auf Bundesebene“ das 
Wort „weiterhin“ eingefügt. 

2. Absatz 2 wird gestrichen. 

Berichterstatter: Johann Häusler 
Mitberichterstatter: Dr. Harald Schwartz 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wirtschaft 
und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse 
haben sich mit dem Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 67. Sitzung am 1. Juni 2017 beraten und e i n s t im m i g  
mit den in I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen. 

Erwin Huber 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian 
Streibl, Dr. Leopold Herz, Johann Häusler, Prof. (Univ. Lima) Dr. Pe-
ter Bauer, Dr. Hans Jürgen Fahn, Thorsten Glauber, Eva Gott-
stein, Joachim Hanisch, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, Alexander 
Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, 
Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Drs. 17/16780, 17/17712 

Ab-Hof-Verkauf von Milch nicht durch Bürokratie kaputt machen – 
Ausnahme von der Mess- und Eichverordnung für „Milchtankstel-
len“ durchsetzen! 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich auf Bundesebene weiter-
hin für die Aufnahme von Messgeräten zum Verkauf von Milch ab Hof 
(„Milchtankstellen“) in die Anlage 1 (Ausnahmen) der Verordnung über 
das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 
Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichver-
ordnung – MessEV) einzusetzen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit, eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage)

Von der Abstimmung ausgenommen sind die Listennummern 15 und 53. Es sind dies 

der Antrag der Abgeordneten Scheuenstuhl, von Brunn, Woerlein und anderer (SPD) 

betreffend "Kinderschutz ernst nehmen – kein Glyphosat-Einsatz auf von Kindern ge-

nutzten Flächen" auf der Drucksache 17/17137 und der Antrag der Abgeordneten 

Schorer-Dremel, Dr. Hünnerkopf, Brendel-Fischer und anderer (CSU) betreffend "Um-

weltschonender Einsatz von Glyphosat" auf der Drucksache 17/16744. Der Aufruf er-

folgt morgen am Ende der Tagesordnung.

(...)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Über die übrigen Vorgänge auf der Liste lasse ich 

nun abstimmen. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen 

Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind 

in diesem Fall wohl alle. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Auch 

keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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